
Amicizia - Freundschaft
Musik: Michael T. Otto

Text: Andrea Grözinger
Claudia C. Otto
Michael T. Otto
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Videopremiere im Internet, Sonntag, 21. Juni, 21 Uhr 
„Amicizia“ wird zu diesem Termin auf der Videoplattform Youtube 

das erste Mal in voller Länge zu sehen sein: 
https://youtu.be/a60D33gZT-o; oder auf der Seite 

www.youtube.com eine Suche ausführen. 
Während der Videopremiere ist es möglich, 

live mit anderen Zuschauern zu chatten. 
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Amtlicher Teil
Amtliche 
Bekanntmachungen

Satzung der Gemeinde Langenargen 
über die Aufhebung der Sanierungssatzung 
Aufgrund des § 162 des Baugesetzbuches (BauGB) und § 4 Ab-
satz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), 
jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Langenargen in seiner Sitzung am 04.05.2020 folgende 
Satzung zur Aufhebung der Satzung über die förmliche Festle-
gung des Sanierungsgebiets „Östlicher Ortskern“ beschlossen: 

S a t z u n g  
über die Aufhebung der Sanierungssatzung für 

das Sanierungsgebiet „Östlicher Ortskern“ 
Aufgrund des § 162 des Baugesetzbuches (BauGB) und in Ver-
bindung mit § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) in der jeweils gültigen Fassung beschließt der 
Gemeinderat der Gemeinde Langenargen folgende Satzung: 

  
§ 1  

Die Satzung der Gemeinde Langenargen über die förmliche Fest-
legung des Sanierungsgebietes „Östlicher Ortskern“, beschlossen 
in der Gemeinderatssitzung am 22.09.2008 und öffentlich bekannt 
gemacht am 03.10.2008, wird aufgehoben. 

  
§ 2  

Diese Satzung wird gemäß § 162 Absatz 2 BauGB mit ihrer öf-
fentlichen Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
  
 ausgefertigt:
Langenargen, den 04.05.2020 Langenargen, 05.05.2020 

Achim Krafft Achim Krafft
Bürgermeister Bürgermeister

Hinweis:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung, 
verletzt worden sind. 
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Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Stif-
tung „Hospital zum Heiligen Geist“ 
Der Stiftungsrat stellt gemäß § 12 der Eigenbetriebsverordnung 
und § 4 der Pflegebuchführungsverordnung in Verbindung mit § 
16 Abs. 4 des Eigenbetriebsgesetzes den Jahresabschluss 2018 
der Stiftung “Hospital zum Heiligen Geist“ wie folgt fest: 

  2018 Vorjahr (2017) 

1.1 Bilanzsumme 4.877.707,99 € 5.483.061,93 € 

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf 
 - das Anlagevermögen 4.343.653,90 € 4.435.419,05 € 
 - das Umlaufvermögen 534.0545,09 € 1.047.642,88 € 
 - Rechnungsabgrenzungsposten -,--- € -,-- € 

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf 
 - das Eigenkapital 3.836.044,84 € 4.019.782,88 € 
 - die empfangenen Ertragszuschüsse 336.419,18 € 354.492,18 € 
 - die Rückstellungen 179.726,31 € 156.226,61 € 
 - die Verbindlichkeiten 525.517,66 € 952.560,26 € 

1.2 der Jahresverlust beträgt 183.738,04 € 79.379,45 € 

1.2.1 die Summe der Erträge betragen 2.404.711,12 € 2.454.237,85 € 

1.2.2 die Summe der 
 Aufwendungen betragen 2.588.449,16 € 2.533.617,30 € 
Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 183.738,04 € wird 
auf die Rechnung 2019 vorgetragen. 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit von 
Montag, 22.06.2020 bis Dienstag, 30.06.2020, jeweils einschließ-
lich im Rathaus, Zimmer 23 während der üblichen Öffnungszeiten 
zur Einsichtnahme aus. 
Langenargen, 18.06.2020 

  
Achim Krafft
Stiftungsratsvorsitzender 
Bürgermeister 

Gemeindenachrichten

Presseinformation zum Bericht aus der öffentli-
chen Gemeinderatssitzung vom Montag, 25. Mai 
2020 – Klarstellung zum Punkt 3. Bebauungsplan-
verfahren „Gräbenen VI“ 
Im Montfort-Boten Nr. 23 vom 5. Juni 2020 wurde der Bericht 
aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom Montag,  
25. Mai 2020 veröffentlicht. 
Unter Punkt 3. erfolgt die Berichtsdarstellung zur Thematik Be-
bauungsplanverfahren „Gräbenen VI“ – Beauftragung der Pla-
nungsbüros zur Erstellung des Bebauungsplanes „Gräbenen VI“ 
und Weiterführung des Verfahrens. Unter diesem Punkt wird dar-
gestellt, dass kurz vor der Gemeinderatssitzung ein geänderter 

Beschlussvorschlag der Fraktion der Offenen Grünen Liste ein-
gegangen ist. Es wurde dargestellt, dass dieser Beschlussvor-
schlag 6 Punkte beinhalte. Tatsächlich hat der Beschlussvor-
schlag aber nur 5 Punkte beinhaltet. Der dargestellte Punkt 6 
im Bericht lautete: „Die Vorschläge der FWV Fraktion sind zu 
prüfen und gegebenenfalls in die Planung einzuarbeiten.“ Rich-
tiggestellt werden muss, dass Punkt 6 nicht Gegenstand des 
Beschlussvorschlags der Fraktion der Offenen Grünen Liste war. 
Den Sitzungsunterlagen waren Anhänge beigefügt, die u.a. ein 
„Lastenheft/Anregungen zum Bebauungsplanverfahren“, erstellt 
durch die FWV-Fraktion, enthielten. Diese Anregungen sollen 
gemäß der Aussprache im Gremium im Rahmen des Verfahrens 
mit überprüft werden. 

 
 
 
 

 
 
 
… im Bauhof: 
 
Alexander Kirschenmann, 
Mitarbeiter 
 
 
 

Ende des Amtlichen Teils


